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PrsG-015-3/VR 

Veröffentlichung 
 

eines Landtagsbeschlusses betreffend ein 

Verfassungsgesetz über eine Änderung des Verfassungsgesetzes über die Feststellung 

des Verlaufes der Landesgrenze gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein 
 

Der Landtag hat am 5. Juni 2024 ein Verfassungsgesetz über eine Änderung des Verfassungsgesetzes über die Feststellung 
des Verlaufes der Landesgrenze gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein beschlossen. Dieser Beschluss wurde nicht für 
dringlich erklärt. Er unterliegt daher der Volksabstimmung, wenn eine solche innerhalb von acht Wochen nach obigem Tag, 
das ist bis 31. Juli 2024, bei der Landeswahlbehörde verlangt wird (Art. 35 der Landesverfassung, §§ 32 ff des Landes-
Volksabstimmungsgesetzes); ein solches Verlangen kann gestellt werden: 

a)  unterschriftlich von wenigstens 10.000 Stimmberechtigten oder 

b)  von wenigstens zehn Gemeinden aufgrund von Gemeindevertretungsbeschlüssen oder 

c)  unterschriftlich von der Mehrheit der Landtagsmitglieder. 

 

Der Text des Gesetzesbeschlusses ist bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist auf dem Veröffentlichungsportal des 
Landes im Internet (www.vorarlberg.at/gesetzesbeschluss) veröffentlicht. 

 

Bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist kann während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden beim 
Amt der Landesregierung, bei den Gemeindeämtern und bei den Bezirkshauptmannschaften in den Text des 
Gesetzesbeschlusses Einsicht genommen werden. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

PrsG-160-1/LG 

Veröffentlichung 
 

eines Landtagsbeschlusses betreffend ein 

Gesetz über eine Änderung des Straßengesetzes 

 

Der Landtag hat am 5. Juni 2024 ein Gesetz über eine Änderung des Straßengesetzes beschlossen. Dieser Beschluss wurde 
nicht für dringlich erklärt. Er unterliegt daher der Volksabstimmung, wenn eine solche innerhalb von acht Wochen nach 
obigem Tag, das ist bis 31. Juli 2024, bei der Landeswahlbehörde verlangt wird (Art. 35 der Landesverfassung, §§ 32 ff des 
Landes-Volksabstimmungsgesetzes); ein solches Verlangen kann gestellt werden: 

a)  unterschriftlich von wenigstens 10.000 Stimmberechtigten oder 

b)  von wenigstens zehn Gemeinden aufgrund von Gemeindevertretungsbeschlüssen oder 

c)  unterschriftlich von der Mehrheit der Landtagsmitglieder. 

 

Der Text des Gesetzesbeschlusses ist bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist auf dem Veröffentlichungsportal des 
Landes im Internet (www.vorarlberg.at/gesetzesbeschluss) veröffentlicht. 
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Bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist kann während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden beim 
Amt der Landesregierung, bei den Gemeindeämtern und bei den Bezirkshauptmannschaften in den Text des 
Gesetzesbeschlusses Einsicht genommen werden. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

PrsG-230-2/LG 

Veröffentlichung 
 

eines Landtagsbeschlusses betreffend ein 

Gesetz über eine Änderung des Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes 

 

Der Landtag hat am 5. Juni 2024 ein Gesetz über eine Änderung des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes beschlossen. 
Dieser Beschluss wurde nicht für dringlich erklärt. Er unterliegt daher der Volksabstimmung, wenn eine solche innerhalb 
von acht Wochen nach obigem Tag, das ist bis 31. Juli 2024, bei der Landeswahlbehörde verlangt wird (Art. 35 der 
Landesverfassung, §§ 32 ff des Landes-Volksabstimmungsgesetzes); ein solches Verlangen kann gestellt werden: 

a)  unterschriftlich von wenigstens 10.000 Stimmberechtigten oder 

b)  von wenigstens zehn Gemeinden aufgrund von Gemeindevertretungsbeschlüssen oder 

c)  unterschriftlich von der Mehrheit der Landtagsmitglieder. 

 

Der Text des Gesetzesbeschlusses ist bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist auf dem Veröffentlichungsportal des 
Landes im Internet (www.vorarlberg.at/gesetzesbeschluss) veröffentlicht. 

 

Bis zum Ende der achtwöchigen Antragsfrist kann während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden beim 
Amt der Landesregierung, bei den Gemeindeämtern und bei den Bezirkshauptmannschaften in den Text des 
Gesetzesbeschlusses Einsicht genommen werden. 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

im Auftrag 

Dr. Matthias Germann 

 

 

 

Verlautbarung  
 

Gemäß den §§ 48 und 54 des Apothekengesetzes, RGBl.Nr. 5/1907 in der Fassung BGBl I Nr. 22/2024, wird verlautbart, dass 
Herr Dr Christian Bürkle, Arzt für Allgemeinmedizin, um die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke am 
Standort 6764 Lech, Anger 137, angesucht hat. Im Verfahren haben folgende Personen Parteistellung: 

1.  Konzessionsinhaber; 

2.  bei als Personengesellschaft betriebenen öffentlichen Apotheken die Gesellschaft, vertreten durch den 
Konzessionsinhaber; 

3.  Pächter; 

4.  Fortbetriebsberechtigte gemäß § 15 Abs. 2; 

5.  Insolvenzverwalter; 

6.  behördlich bestellte verantwortliche Leiter; 

7.  gemäß § 29 Abs. 3 und 4 des Apothekengesetzes betroffene Ärzte; 

8.  Mitbewerber; 

9.  mit der Vertretung der Verlassenschaft betraute Personen. 

 

Die Parteistellung endet, sofern innerhalb von sechs Wochen ab Verlautbarung der Kundmachung keine Einwendungen 
erhoben werden. 

 

Der Bezirkshauptmann 

Ing. Dr. Harald Dreher 

http://www.vorarlberg.at/gesetzesbeschluss
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Tierseuchenausweis  
 

Berichtsmonat Mai 2024 

über die im Berichtsmonat herrschenden und erloschen erklärten anzeigepflichtigen und zur amtlichen 

Kenntnis gelangten Tierseuchen 

 

Tierkrankheit (VIS) Gemeinde  
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Leermeldung    

Summe:   0 

 

Für den Landeshauptmann 

im Auftrag 

Dr. Norbert Greber 

 

 

 

Landtagsklub der Österreichischen Volkspartei Vorarlberg 
 

Fraktionsförderung 2023 

gemäß § 11 Parteienförderungsgesetz 

 

Als die gemäß § 11 Abs. 2 Parteienförderungsgesetz, bestellten Wirtschaftsprüfer bestätigen wir nach pflichtgemäßer 
Prüfung aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Aufklärungen und Nachweise die Ordnungsmäßigkeit der 
Aufzeichnungen und alle dazu gehörenden Unterlagen über die widmungsgemäße Verwendung der vom Land Vorarlberg 
dem ÖVP-Landtagsklub im Jahre 2023 gemäß § 7 PFG zur Verfügung gestellten Förderung. Es wurden im Sinne von § 11 
Abs. 1 PFG keine Spenden angenommen. 

 

Dornbirn, 28. Mai 2024 

 

SIGNUM Treuhand Wirtschaftsprüfungs-GmbH 

Mag. Peter Rhomberg 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
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